
FU-Mitteilungen 
Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität 

Berlin für das 30-Leistungspunkte-Modulangebot 
Management im Rahmen anderer Studiengänge

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaftswissen-
schaft der Freien Universität Berlin am 15. November
2023 die folgende Studien- und Prüfungsordnung für
das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Management im
Rahmen anderer Studiengänge erlassen: *
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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des
30-Leistungspunkte-Modulangebots Management im
Rahmen anderer Studiengänge (Modulangebot) und in
Ergänzung zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung
der Freien Universität Berlin (RSPO) Anforderungen
und Verfahren für die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen (Leistungen) im Modulangebot.

§ 2
Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung ist die Zulassung zu einem
Bachelorstudiengang der Freien Universität Berlin, des-
sen Kernfach nicht mehr als 120 Leistungspunkte (LP)
umfasst, soweit dessen Kombinierbarkeit mit dem Modul-

angebot nicht durch anderweitige Regelungen ausge-
schlossen ist. 

(2) Darüber hinaus müssen Kenntnisse der eng-
lischen Sprache auf der Niveaustufe B 2 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
(GER) oder ein gleichwertiger Kenntnisstand nachge-
wiesen werden.

§ 3 
Qualifikationsziele 

(1) Personen, die das Modulangebot erfolgreich abge-
schlossen haben, besitzen einen systematischen Über-
blick über die Funktionen und Institutionen des Manage-
ments, Theorien der Organisation bzw. des Organisie-
rens sowie praktischer Managementprobleme in und zwi-
schen Organisationen. Sie sind in der Lage, das Wissen
zu interpretieren und einzelne, wesentliche Manage-
mentkonzepte einzelfallbezogen anzuwenden. Sie ken-
nen die Grundsätze und allgemeine Prinzipien wissen-
schaftlichen Arbeitens sowie guter wissenschaftlicher
Praxis und können diese bei ersten wissenschaftlichen
Tätigkeiten berücksichtigen.

(2) Personen, die das Modulangebot erfolgreich abge-
schlossen haben, sind qualifiziert, die erlernten Arbeits-
bzw. Vorgehensweisen kritisch zu reflektieren sowie
deren Anwendungsfelder und -grenzen zu erkennen. Sie
sind zur Kommunikation und Kooperation über das
eigene Fach hinaus befähigt und können eigenverant-
wortlich und interdisziplinär steuern und auswerten. Sie
verstehen die komplexen, fluktuierenden unterschied-
lichen Interessen der Akteur*innen in der betriebswirt-
schaftlichen Praxis und reagieren auf die daraus ent-
stehenden Konflikte.

(3) Die möglichen Tätigkeitsfelder der Personen, die
das Modulangebot erfolgreich abgeschlossen haben,
sind unter der besonderen Berücksichtigung des gewähl-
ten Kernfachs äußerst vielfältig und umfassen Tätig-
keiten in nationalen und internationalen Organisationen,
öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen, Verbänden,
Kammern, Gewerkschaften, Medien, Kulturinstitutionen
oder in freiberuflicher Tätigkeit.

§ 4 
Studieninhalte 

(1) Das Modulangebot vermittelt erste theoretische
Grundlagen als auch anwendungsorientiertes Wissen
der modernen Managementlehre. Insbesondere bietet
es einen exemplarischen Einblick in die ausgewählten
Konzepte, Theorien und Methoden. Es werden die
Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens und guter wis-
senschaftlicher Praxis vermittelt und angewendet. Im
Studium wird in das wissenschaftliche Arbeiten angelei-
tet eingeführt.

(2) Neben ersten fachlichen Grundlagen wird ein me-
thodisches Instrumentarium exemplarisch zur Analyse

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 1. Dezember 2023 bestätigt worden.
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und Behandlung von Problemstellungen innerhalb der
Organisationstheorie und -forschung vermittelt. Das Stu-
dium bietet angeleitete Anwendungen von Fachwissen
in reflektierten Diskussionen ausgewählter Problem-
kreise; es befähigt zur Anwendung, Evaluation und Be-
gründung dieses Instrumentariums über betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge hinaus. Modulkonzepte
werden kontinuierlich ergänzt durch integrativ eingebun-
dene Gender- und Diversityelemente; diese bereiten die
Studierenden praxisnah auf die zunehmende Vielfalt in
Unternehmen und übergreifenden Organisationsstruktu-
ren vor.

§ 5
Studienberatung und Studienfachberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung wird von der
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2) Die Studienfachberatung wird durch die Hoch-
schullehrer*innen, die Lehrveranstaltungen im Master-
studiengang anbieten, zu den regelmäßigen Sprech-
stunden durchgeführt. Zusätzlich steht mindestens ein*e
studentische*r Beschäftigte*r beratend zur Verfügung.
Es wird empfohlen, insbesondere bei der Wahl der Mo-
dule im Komplementärbereich ein vorheriges Bera-
tungsangebot zu nutzen. 

(3) Es wird insbesondere Studierenden, die die Stu-
dienziele des bisherigen Studiums zu weniger als einem
Drittel der zu erbringenden Leistungspunkte erreicht
haben, spätestens nach Ablauf der Hälfte der Regelstu-
dienzeit die Teilnahme an Studienfachberatungen zur
Förderung eines erfolgreichen weiteren Studienverlaufs
angeboten.

§ 6
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Modulangebot sind insgesamt Leistungen im
Umfang von 30 LP nachzuweisen. Im Rahmen des Mo-
dulangebots sind folgende Module zu absolvieren:
1. Pflichtmodule: Es sind folgende Module im Umfang

von insgesamt 18 LP zu absolvieren:
– Modul: Management – Eine problemorientierte Ein-

führung (6 LP)
– Modul: Organisationstheorie (6 LP)
– Modul: Organisationsforschung (6 LP)

2. Wahlmodule: Es sind zwei der folgenden Module im
Umfang von insgesamt 12 LP zu wählen und zu ab-
solvieren:
– Modul: Corporate Governance and Corporate So-

cial Responsibility (6 LP)
– Modul: Grundlagen der Personalpolitik (6 LP)
– Modul: International Management (6 LP)

– Modul: Projektmanagement (6 LP)
– Modul: Strategisches Management (6 LP)
– Modul: Supply & Operations Management (6 LP)
– Modul: Unternehmenskooperation (6 LP)
(2) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte

und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren die
Modulbeschreibungen in der Anlage 1. Für die Module
des Wahlpflichtbereichs “Corporate Governance and
Corporate Social Responsibility” (6 LP), “Grundlagen
der Personalpolitik“ (6 LP), „International Management“
(6 LP), „Projektmanagement“ (6 LP), „Strategisches Ma-
nagement“ (6 LP), „Supply & Operations Management“
(6 LP) sowie „Unternehmenskooperation“ (6 LP) wird
auf die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang Betriebswirtschaftslehre des Fachbereichs
Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin
verwiesen.

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
Modulangebot unterrichtet der exemplarische Studien-
verlaufsplan in der Anlage 2.

§ 7
Lehr- und Lernformen

(1) Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende
Lehr- und Lernformen angeboten:
1. Vorlesung (V): Vorlesungen vermitteln entweder einen

Überblick über einen größeren Gegenstandsbereich
der Managementlehre und seine methodischen bzw.
theoretischen Grundlagen oder Kenntnisse über ein
spezielles Stoffgebiet und seine Forschungsprobleme.
Die vorrangige Lehrform ist der Vortrag der jeweiligen
Lehrkraft, welcher gegebenenfalls auch Übungsele-
mente enthalten kann.

2. Übung (Ü): In Übungen wird der Stoff der Vorlesung
anhand von Beispielen erläutert, vertieft und ergänzt.
Die vorrangigen Arbeitsformen sind Gespräche und
Diskussionen auf der Grundlage von Unterrichtsmit-
teln, von vorzubereitender Lektüre von Fachliteratur
und Quellen sowie von schriftlichen bzw. mündlich
vorzutragenden Arbeitsaufträgen. In Übungen wer-
den ggf. fachspezifische Computerprogrammen ge-
nutzt. Es wird zum Teil in Gruppen gearbeitet.

3. Seminar (S): Seminare dienen der vertieften Ausein-
andersetzung mit den unterrichteten Inhalten anhand
der Fachliteratur und unter Berücksichtigung des
aktuellen Forschungsstandes und des einschlägigen
Quellenmaterials; sie fördern den Erwerb der Befähi-
gung zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit.
Die Präsentation fachlicher Inhalte sowie die aktive
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Diskussionsteilnahme sind wesentliche Bestandteile
dieser Lehr- und Lernform.

(2) Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können
in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt werden.
Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektronischen In-
ternet-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei
werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die
zentralen E-Learning-Anwendungen der Freien Univer-
sität Berlin angeboten und von den Studierenden ein-
zeln oder in einer Gruppe selbstständig und/oder betreut
bearbeitet. Blended Learning kann in der Durchfüh-
rungsphase (Austausch und Diskussion von Lernobjek-
ten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung der Kommu-
nikation zwischen den Lernenden und Lehrenden) bzw.
in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgskontrolle,
Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 8 
Antwort-Wahl-Verfahren

(1) Prüfungsaufgaben in der Form des Antwort-Wahl-
Verfahrens sowie damit zusammenhängende Freitext-
aufgaben sind von zwei Prüfungsberechtigten zu stel-
len.

(2) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt
worden sind, dass einzelne Prüfungsaufgaben im Hin-
blick auf die Qualifikationsziele des jeweiligen Moduls
keine zuverlässigen Prüfungsergebnisse ermöglichen
und damit fehlerhaft sind, so dürfen sich diese bei der
Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zum Nach-
teil von Studierenden auswirken.

(3) Eine im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die oder der Studie-
rende mindestens 50 % der erzielbaren Bewertungs-
punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze) oder
wenn die Zahl der von Studierenden erzielten Bewer-
tungspunkte um nicht mehr als 10 % die von den Teil-
nehmenden des Prüfungsversuchs der jeweiligen Prü-
fungsleistung durchschnittlich erzielten Punktzahl unter-
schreitet (relative Bestehensgrenze). Kommt die relative
Bestehensgrenze zum Tragen, so muss die oder der
Studierende für das Bestehen der Prüfungsleistung
gleichwohl mindestens 40 % der erzielbaren Bewer-
tungspunkte erreicht haben.

(4) Im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prüfungs-
leistungen sind wie folgt zu bewerten:

Haben die Studierenden die für das Bestehen der Prü-
fungsleistung nach Abs. 3 erforderliche Mindestbewer-
tungspunktzahl erreicht, so lautet die Note 

– sehr gut, wenn sie oder er mindestens 75 %,

– gut, wenn sie oder er mindestens 50, aber weniger
als 75 %,

– befriedigend, wenn sie oder er mindestens 25, aber
weniger als 50 %,

– ausreichend, wenn sie oder er keine oder weniger als
25 %

der über die nach Abs. 3 erforderliche Mindestbewer-
tungspunktzahl hinaus erzielbaren Bewertungspunkte
zutreffend beantwortet hat.

(5) Die Bewertungsvorgaben gemäß der Absätze 3
und 4 finden keine Anwendung, wenn 
1. die Prüfungsberechtigten, die die Prüfungsaufgaben

gemäß Abs. 1 gestellt haben und die im Antwort-
Wahl-Verfahren erbrachten Prüfungsleistungen be-
werten, identisch sind
oder

2. der Anteil der erzielbaren Punktzahl in den Prüfungs-
aufgaben in der Form des Antwort-Wahl-Verfahrens
an einer Klausur, die nur teilweise in der Form des
Antwort-Wahl-Verfahrens gestellt wird, 25 % nicht
übersteigt.

§ 9
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Bestandene Prüfungsleistungen dürfen nicht wie-
derholt werden.

(2) Nicht bestandene Modulprüfungen dürfen zweimal
wiederholt werden. Wird der letztmögliche, zweite Wie-
derholungsversuch mit „nicht ausreichend“ bewertet, ist
die Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. Kann
mit Nichtbestehen der Prüfungsleistung der Studien-
abschluss nicht mehr erreicht werden, ist auch die Ge-
samtprüfung nicht bestanden. In diesem Fall erstellt der
Prüfungsausschuss der oder dem Studierenden einen
schriftlichen Bescheid mit Rechtsmittelbelehrung darü-
ber, dass die Gesamtprüfung endgültig nicht bestanden
ist und stellt eine Bescheinigung bisher erzielter Leistun-
gen aus.

(3) Handelt es sich um die letzte Prüfungsleistung vor
Abschluss des Studiums, dann kann die Prüfung auf An-
trag der oder des Studierenden an den Prüfungsaus-
schuss bereits im Semester des vorangehenden Prü-
fungsversuchs durchgeführt wird. 

§ 10
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien
Universität Berlin) in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Studien- und Prüfungsordnung
für das Modulangebot vom 21. April 2021 (FU-Mitteilun-
gen 10/2021, S. 96) außer Kraft.

(3) Diese Ordnung gilt für Studierende, die nach de-
ren Inkrafttreten im Modulangebot an der Freien Univer-
sität Berlin registriert werden. Studierende, die vor dem
Inkrafttreten dieser Ordnung für das Modulangebot an
der Freien Universität Berlin registriert worden sind, stu-
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dieren und erbringen die Leistungen auf der Grundlage
der Studien- und Prüfungsordnung gemäß Abs. 2, so-
fern sie nicht die Fortsetzung des Studiums und die Er-
bringung der Leistungen gemäß dieser Ordnung beim
Prüfungsausschuss beantragen. Anlässlich der auf den
Antrag hin erfolgenden Umschreibung entscheidet der
Prüfungsausschuss über den Umfang der Berücksichti-
gung von zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits be-
gonnenen oder abgeschlossenen Modulen oder über
deren Anrechnung auf nach Maßgabe dieser Ordnung
zu erbringende Leistungen, wobei den Erfordernissen
von Vertrauensschutz und Gleichbehandlungsgebot
Rechnung getragen wird. Die Entscheidung über den
Umschreibungsantrag wird zum Beginn der Vorlesungs-
zeit des auf seine Stellung folgenden Semesters wirk-
sam. Die Umschreibung ist nicht revidierbar.

(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der
Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung gemäß
Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 2027
gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:
Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes
Modul des Modulangebots
P die Bezeichnung des Moduls,
P die Verantwortliche oder den Verantwortlichen des

Moduls,
P die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen

Modul, 
P Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,
P Lehr- und Lernformen des Moduls,
P den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-

reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,
P Formen der aktiven Teilnahme,
P die Prüfungsformen,
P die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,
P die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,
P die Regeldauer des Moduls,
P die Häufigkeit des Angebots,
P die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
P die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudien-

zeit,
P den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer

Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,
P die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-

tung,
P die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-

Studienphasen,
P die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-

tungen,
P die Prüfungszeit selbst.
Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stellen

Richtwerte dar und sollen den Studierenden Hilfestel-
lung für die zeitliche Organisation ihres modulbezoge-
nen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben zum Arbeits-
aufwand korrespondieren mit der Anzahl der dem jewei-
ligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als Maß-
einheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der für die
erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu erbrin-
gen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie
neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lern-
formen und der erfolgreichen Absolvierung der Prü-
fungsleistungen eines Moduls Voraussetzung für den
Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leis-
tungspunkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor,
wenn mindestens 85 % der in den Lehr- und Lernformen
eines Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit be-
sucht wurden. Besteht keine Pflicht zu regelmäßiger
Teilnahme an einer Lehr- und Lernform eines Moduls,
so wird sie dennoch dringend empfohlen. Die Fest-
legung einer Präsenzpflicht durch die jeweilige Lehrkraft
ist für Lehr- und Lernformen, für die im Folgenden die
Teilnahme lediglich empfohlen wird, ausgeschlossen.
Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zu-
gehörige Modulprüfung abgelegt werden. Module wer-
den mit nur einer Prüfungsleistung (Modulprüfung) ab-
geschlossen. Die Modulprüfung ist auf die Qualifika-
tionsziele des Moduls zu beziehen und überprüft die
Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. Der Prü-
fungsumfang wird auf das dafür notwendige Maß be-
schränkt. In Modulen, in denen alternative Prüfungs-
formen vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des jewei-
ligen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft spä-
testens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzulegen.
Die aktive und – soweit vorgesehen – regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolg-
reiche Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Mo-
duls sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jewei-
ligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei Modu-
len ohne Modulprüfung ist die aktive Teilnahme und
regelmäßige Teilnahme an den Lehr- und Lernformen
Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen Mo-
dul zugeordneten Leistungspunkte.
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  Modul: Management – Eine problemorientierte Einführung 
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/Wirtschaftswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen einen systematischen Überblick über die Prozesse, Strukturen, Funktionen und Institu-
tionen des Managements. Sie können diese in Theorie und Praxis erkennen und deren Bedeutung einschätzen.
Darüber hinaus sind Studierende in der Lage, angemessene Lösungen für aktuelle Probleme mit Management-
bezug zu erarbeiten. Zudem können Studierende die erlernten Inhalte individuell einschätzen, innerhalb von
Expertise-Teams kompetent entscheiden und in Gruppen mit- und gegeneinander überzeugen.
Inhalte:
Die Studierenden befassen sich im Modul mit Aufgaben und Fähigkeiten im Management, Entwicklung des Ma-
nagements und der Managementforschung, Märkte und Wettbewerb, Unternehmensperformance und Business
Models, Shareholder- und Stakeholderansätze, Organisationale Gestaltung des Managements, Corporate Gover-
nance, Internationales Management, Human Resource Management, Führung und Motivation im Management,
Kreativität und Innovation im Management sowie Ethik und soziale Verantwortung.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vorlesung 2 Fallstudienbearbeitung; 
Gruppenarbeit; Präsen-
tation; Diskussion; schrift-
liche Ausarbeitungen 

Präsenzzeit V 30
Vor- und Nachbereitung V 45
Präsenzzeit Ü 30
Vor- und Nachbereitung Ü 45
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Übung 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten); ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Ver-
fahren; diese Modulprüfung kann auch in Form einer elektronischen
Prüfungsleistung durchgeführt werden. 
Diese Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet.

Modulsprache: Deutsch und/oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Vorlesung und Übung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Wintersemester
Verwendbarkeit: 30-LP-Modulangebot Management; 

60-LP-Modulangebot Betriebswirtschaftslehre 
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  Modul: Organisationstheorie
Hochschule/Fachbereich/Lehreinheit: Freie Universität Berlin/Wirtschaftswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden besitzen einen systematischen Überblick über die Theorien, Strukturen und Prozesse der Orga-
nisation. Sie sind in der Lage sowohl theorie- als auch praxisbezogen aktuelle Probleme von Organisationen zu er-
kennen und angemessene Lösungen für diese zu erarbeiten. In Bezug auf die erlernten Inhalte können Studie-
rende verantwortlich Ziele für Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren und bewerten sowie Lern- und
Arbeitsprozesse eigenständig und nachhaltig gestalten.
Inhalte:
Das Modul beinhaltet die Themen Klassische, moderne und postmoderne Organisationstheorien, Organisation
und Gesellschaft in historischer Perspektive, Grundlegende Theorien und Begriffe der organisatorischen Gestal-
tung, Zusammenhang von Unternehmensstruktur und -strategie, Globale organisationale Gestaltung, Organisation
von Innovation, Wandel und Agilität, Führungsstrukturen und politische Prozesse in Organisationen, Diversität und
nachhaltige organisationale Gestaltung.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vorlesung 2 Fallstudienbearbeitung; 
Gruppenarbeit; Präsen-
tation; Diskussion; schrift-
liche Ausarbeitungen

Präsenzzeit V 30
Vor- und Nachbereitung V 45
Präsenzzeit Ü 30
Vor- und Nachbereitung Ü 45
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Übung 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten); ggf. ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Ver-
fahren; diese Modulprüfung kann auch in Form einer elektronischen
Prüfungsleistung durchgeführt werden.

Modulsprache: Deutsch und/oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Vorlesung und Übung: Teilnahme wird empfohlen
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Sommersemester
Verwendbarkeit: 30-LP-Modulangebot Management; 

60-LP-Modulangebot Betriebswirtschaftslehre 
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  Modul: Organisationsforschung
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Wirtschaftswissenschaft/Betriebswirtschaftslehre
Modulverantwortliche/r: Dozierende des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Die Studierenden kennen aktuelle Theorien und Forschungsfragen aus den Bereichen Strategie und Kooperation
sowie Organisation und Personal und wissen, wie diese empirisch angewendet und untersucht werden. Sie sind
hinsichtlich der erlernten Inhalte befähigt, in Expertise-Teams verantwortlich zu entscheiden und Gruppen verant-
wortlich zu leiten. Sie können komplexe fachbezogene Probleme und Lösungen evaluieren, argumentativ vertreten
und mit Fachleuten weiterentwickeln. 
Inhalte:
Die Studierenden werden mit den wichtigsten Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht, erhalten
einen Überblick zu wesentlichen Theorien und wenden diese an Beispielen an. Im Vordergrund stehen u. a. fol-
gende Inhalte: Grundlegende Theorien im Bereich Management; Planung eines Forschungsvorhabens, quantita-
tive und qualitative Forschungsmethoden, Verbindung zwischen Theorie und Empirie.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Seminar 3

Gruppenarbeit; Präsenta-
tion; Diskussion von Daten-
erhebung, Datenanalyse, 
Fachlektüre

Präsenzzeit S 45
Vor- und Nachbereitung S 45
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 90

Modulprüfung: Schriftliche Arbeit (ca. 12 Seiten) mit Präsentation (15 Minuten)
Modulsprache: Deutsch und/oder Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja 
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 30-LP-Modulangebot Management; 

60-LP-Modulangebot Betriebswirtschaftslehre 
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Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan 30-LP-Modulangebot Management   

Semester Pflichtbereich Wahlbereich

1. FS

6 LP
Management – Eine problemorientierte 

Einführung (6 LP)

2. FS

6 LP
Organisationstheorie (6 LP)

3. FS

0/6 LP
erstes Wahlmodul (6 LP)

4. FS

0/6 LP

5. FS

6/12 LP
Organisationsforschung (6 LP) zweites Wahlmodul (6 LP)

6. FS

6/12 LP

30 LP 18 LP 12 LP
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